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Durchsatzerhöhung MHKW Göppingen 
Beteiligung des Landratsamts als Träger öffentlicher Belange 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Kenntnisnahme.      
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Der Kreistag des Landkreises Göppingen hat am 12.10.2018 unter TOP 6 u.a. 
beschlossen, dem Verhandlungspaket mit der Energy from Waste Göppingen GmbH 
(EEW) zuzustimmen (UVA 2018/143 und KT 2018/163). Bestandteil dieses 
Verhandlungspakets ist auch eine Durchsatzerhöhung beim Müllheizkraftwerk 
Göppingen (MHKW).  
 
Die EEW hat beim Regierungspräsidium Stuttgart als zuständiger 
Genehmigungsbehörde mit Antrag auf immissionsschutzrechtliche 
Änderungsgenehmigung (§ 16 BImSchG) am 17.10.2018 bzw. 14.12.2018 die 
Erhöhung der jährlich verbrannten Müllmenge von bisher 157.680 t/a auf 168.000 t/a 
im 3-Jahres-Durchschnitt mit einer jährlich maximalen Durchsatzmenge von 179.580 
t/a beantragt.  
 
Mit Entscheidung vom 18.12.2018 hat das Regierungspräsidium Stuttgart das 
Nichtbestehen einer UVP-Pflicht festgestellt, da das Vorhaben bei der als 
überschlägige Prüfung durchzuführenden allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalls 
gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 2 UVPG i.V.m. Nummer 8.1.1.2 der Anlage 1 des 
UVPG unter Berücksichtigung der in Anlage 3 des UVPG aufgeführten Kriterien 
keine erheblich nachteiligen Umweltauswirkungen haben kann, die nach § 25 UVPG 
zu berücksichtigen wären. Die diesbezügliche Bekanntmachung des 
Regierungspräsidiums Stuttgart ist als Anlage der Beratungsunterlage beigefügt.  
 
Das Genehmigungsverfahren wird beim Regierungspräsidium Stuttgart aufgrund 
des Antrags der EEW und da erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Schutzgüter 
nicht zu besorgen sind gemäß § 16 Absatz 2 BImSchG durchgeführt.  
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Das Regierungspräsidium Stuttgart hat mit Schreiben vom 16.01.2019 das 
Landratsamt Göppingen gemäß § 10 Absatz 5 BImSchG als Träger öffentlicher 
Belange beteiligt und bis zum 20.02.2019 um Stellungnahme zum Antrag der EEW 
gebeten.  
 
Die Stellungnahme des Landratsamts Göppingen als Träger öffentlicher Belange 
befindet sich zum Versandzeitpunkt dieser Beratungsunterlage noch in der 
Bearbeitung und wird rechtzeitig zur Sitzung des Umwelt- und Verkehrsausschusses 
nachgereicht.  
 
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine, da die Stellungnahme des Landratsamts im Rahmen der Beteiligung Träger 
öffentlicher Belange eine Pflichtaufgabe der unteren Verwaltungsbehörde darstellt.  
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Keine. 

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

       

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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